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Web-Zugänglichkeits-Gesetz – WZG 
 

 

Die Bundesarbeitskammer (BAK) bedankt sich für die Übermittlung des im Betreff genannten 

Entwurfs und nimmt dazu wie folgt Stellung: 

 

Artikel 9 der EU-Richtlinie 2016/2102 normiert, dass ein angemessenes und wirksames 

Durchsetzungsverfahren zur Einhaltung dieser Richtlinie auf nationaler Ebene umgesetzt wird, 

etwa durch Einrichtung einer Ombudsstelle. 

 

§ 5 Abs 1 Z 2 des vorliegenden Entwurfs sieht allerdings vor, dass Beschwerden von betroffe-

nen Personen an die zuständige Stelle „ausschließlich“ über die zur Verfügung gestellte elekt-

ronische Kontaktmöglichkeit eingebracht werden können. 

 

Das Ziel dieses Gesetzes ist, einen barrierefreien Zugang zu Webseiten und mobilen Anwen-

dungen öffentlicher Stellen zu gewährleisten. Bei Problemen beim Zugang elektronischer 

Webseiten ausschließlich eine Beschwerdemöglichkeit auf elektronischem Wege zuzulassen, 

ist aus unserer Sicht nicht geeignet, um einen ausreichenden Schutz betroffener Personen zu 

garantieren. 
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Wir empfehlen daher, den vorliegenden Entwurf dahingehend abzuändern, dass sehr wohl 

Beschwerden postalisch, etwa durch Bereitstellung eines Formulars, eingebracht werden kön-

nen. 
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